
Allgemeinverfügung
des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz
zur Durchführung der Verordnung zum Schutz der Rinder vor einer
lnfekt ion mit dem Bovinen Herpesvirus Typ 1 (BHV1-Verordnung)

für das Land Nordrhein-Westfalen

Aufgrund der

$$ 2 Abs. 3 und Abs. 5, 2a Abs. 3, 4 Abs. 1 und Abs. 4 der Verordnung zum Schutz

der Rinder vor einer Infekt ion mit dem Bovinen Herpesvirus Typ 1 (BHV1-

Verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Dezember 2005 (BGBI. I

S.  3520)  und

$ 1 der Verordnung zur Übertragung von Verwaltungsbefugnissen zur landesweiten

Sanierung der Rinderbestände von dem Bovinen Herpesvirus Typ 1 (BHV1-

Übertragungsverordnung NRW) vom 30.06.2009 (GV. NRW. S. 343),

wird hiermit Folgendes angeordnet:

1. Verbot der Haltung im Freien
1.1 Rinder ,  d ie  n icht  BHvl - f re i  im Sinne von $ 1 Abs.2 Nr .2  Buchstabe a oder  b

aa), bb) und cc) der BHVl-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 20.  Dezember2005 (BGBl .  1S.3520)  s ind,  dür fen ab dem 01.01.2010 n icht

auf öffent l ichen Wegen getr ieben oder im Freien gehalten werden.

1 .2 Das Verbot nach Nummer 1 .1 gi l t  nicht für
a) Rinder eines Bestandes, in dem al le empfängl ichen Tiere entsprechend

den Empfehlungen des lmpfstoffherstel lers regelmäßig gegen eine
Infekt ion mit dem Bovinen Herpesvirus Typ 1 geimpft
(Grundimmunisierung) worden sind und regelmäßig entsprechend den
E mpfe h lu n ge n des I mpfstoffhe rstellers n achge impft werde n,

b) Rinder eines Bestandes, für die ein lmpfverbot nach $ 2 Abs. 4 Satz I
BHVl -Verordnung angeordnet ist ,

c) Rinder eines Bestandes, für die ein Sanierungskonzept nach Nummer 2.4
vorl iegt.



2.  Anordnung von lmpfungen
2.1 lst in einem Rinderbestand vor Inkraft treten dieser Verfügung ein Reagent im

Sinne des S 1 Abs.2 Nr.3 der BHV1-Verordnung (Altreagent) festgestel l t

worden, so hat die Tierhalter in oder der Tierhalter al le Rinder des Bestandes bis

zum 31. Dezember 2009 entsprechend den Empfehlungen des lmpfstoff-

herstel lers gegen eine lnfekt ion mit dem Bovinen Herpesvirus Typ 1 impfen

(Grundimmunisierung) und regelmäßig entsprechend den Empfehlungen des

lmpfstoffherstellers nachimpfen zu lassen.

2.2 lst in einem Rinderbestand nach lnkraft treten dieser Verfügung ein Reagent im

Sinne des S 1 Abs.2 Nr.3 der BHV1-Verordnung (Neureagent) festgestel l t

worden, so hat die Tierhalter in oder der Tierhalter al le Rinder des Bestandes

unverzüglich entsprechend den Empfehlungen des lmpfstoffherstellers gegen

eine Infekt ion mit dem Bovinen Herpesvirus Typ 1 impfen (Grundimmunisierung)

und regelmäßig entsprechend den Empfehlungen des lmpfstoffherstellers

nachimpfen zu lassen.

2.3 Die lmpfpf l icht  nach den Nummern 2.1 und 2.2 besteht nicht ,  wenn die

Reagenten innerhalb von vier Wochen nach Feststel lung aus dem Bestand

entfernt werden.

2.4 Die Kreisordnungsbehörde kann auf Antrag Ausnahmen von der lmpfpf l icht  nach

Nummer  2 .1  zu lassen,  wenn d ie  T ie rha l te r in  oder  der  T ie rha l te r  im Fa l le  der  Nr .  2 .1

bis zum 31. Dezember 2009, im Fal le der Nr.  2.2 innerhalb von vier Wochen, ihr  e in

betr iebl iches Sanierungskonzept vor legt ,  durch das die BHV1-Freihei t  des Rinder-

bestandes in weniger als drei  Jahren erreicht  werden kann und sie oder er s ich zur

Durchführung dieses Sanierungskonzepts verpf l ichtet .  Satz 1 gi l t  n icht  für

Reagenten.

3.  Anordnung der  Dokumentat ion und Meldung

Die Tierhalter in oder der Tierhalter hat die lmpfung eines Rindes gegen eine BHV1-

lnfektion unter Angabe der Ohrmarkennummer, des veruvendeten lmpfstoffes und

des lmpfdatums zu dokumentieren und mit der Dokumentat ion der Ergebnisse von

Untersuchungen nach $ 2a BHVl-Verordnung unverzügl ich der

Kreisordnungsbehörde oder der gemäß $ 29 Viehverkehrsverordnung in der jewei ls

geltenden Fassung (BGBl. I  S. 1274 (1967)) beauftragten Stel le zu melden.



4. Anordnung der Kennzeichnung
Reagenten im Sinne des $ 1 Abs.2 Nr.3 der BHV1-Verordnung sind von der Tier-

halterin oder dem Tierhalter unverzüglich nach Vorliegen des Befundes im Register

für Rinderhaltungen nach $ 32 der Viehverkehrsverordnung in der Spalte Bemer-

kungen durch die Angabe,,BHVI" zu kennzeichnen. lm Bestand vorhandene Rea-

genten sind von der Tierhalterin oder dem Tierhalter unverzüglich mit einer roten

Plast ikohrmarke mit rundem, Dorn- und Lochtei l  von mindestens 25 mm Durch-

messer zu kennzeichnen. Reagenten, die zum Zeitpunkt des lnkrafttretens dieser

Verfügung bereits bekannt sind, sind bis zum 31. Dezember 2009 mit einer solchen

Ohrmarke zu kennzeichnen. Verliert ein Rind eine Ohrmarke nach Satz2, ist dies

unverzügl ich nachzukennzeichnen. Die Pfl icht zur Kennzeichnung von Reagenten

gi l t  nicht für Reagenten eines Bestandes, in dem al le Rinder ausschl ießl ich in

Stal lhaltung gehalten und nur zur Schlachtung abgegeben werden.

5. Sofortige Vol lzieh ung
Gemäß $ 80 Satz 1 Nummer. 2 und Satz2 des Tierseuchengesetzes in der Fassung

der Bekanntmachung vom 22.06.2004, das zuletzt durch Artikel 1 $ 5 Absatz 3 des

Gesetzes vom 13.12.2007 (BGBI. I  S. 2930) geändert worden ist,  in Verbindung mit $

2 Absatz 3 BHV1-Verordnung hat die Klage gegen Nummer 2 dieser

Al lgemeinverfügung keine aufschiebende Wirkung. lm Übrigen wird für die Nummern

1, 3 und 4 dieserAl lgemeinverfügung die sofort ige Vol lziehung nach $ B0 Absatz 2

Nummer 4 Venvaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom

19. März 1991 (BGBl. I  S. 686), zuletzt geändert durch Art ikel 13 des Gesetzes vom

12. Dezember 2007 (BGBI. I S. 2840) angeordnet.

6. Geltungsdauer

Die Al lgemeinverfügung tr i t t  mit  dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag in Kraf t

und ver l ier t  ihre Gült igkei t  mit  Ablauf des 31. Dezember 2011.

Rechtsbehelfsbelehru n g :
Gegen diese Al lgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe

Klage erhoben werden. Die Klage ist schriftl ich oder zur Niederschrift des

U rku ndsbeamten der Geschäftsstel le beim Verwa ltu n gs ge richt Düsseldorf,

Bastionstr. 39, 40213 Düsseldorf zu erklären.



Düsseldorf,  den 3. l .ZOOS

Ministerium
für Umwelt und Naturschutz,

La ndwi rtschaft u nd Verbrauchersch utz

des Landes Nordrhein-Westfalen


